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«Imago Ecclesiae desponsatae».
| Zur Theologie der Jungfrauenweihe

S Marılanne Schlosser
Martin-Grabmann-Forschungsinstitul, Unwersıita München

Seiner Eminenz Friedrich Kardinal Weititer ZU Geburtstag

Wenngleich die Form der Vıta CONSeCrala, die 1Im iolgenden Belitrag geht,
verhältnismäßig jung ist 1st G1E doch In gewlssem Sinn en Kind des Il Vatikanischen
Konzils 1st G1E doch In anrneı csehr alt In ihren Wurzeln alter als alle die viel-
ältigen Ausformungen, dıie das enach den evangelischen aten In (O)st und West
MO die Jahrhunderte hın angeNnNOoMMe hat Man mMag eESs daran sehen, daß diese
Form Im Namen keinen tifter och eine nähere Spezifizierung; vielmehr gibt
das "gottgeweihte en  99 celbst den Virgines CO den amen

Insofern sich bei der «(‚onsecratıo vırginum für Frauen, die In der Welt eben»
oder treffender die dieses Leben in einer DiOzese en (1m Unterschie einem

Orden) die jederentdeckung einer altchristlichen Lebensform handelt, ist
ZU Verständnis e1iIn 1C. auf die Wurzeln In der Alten Kirche unumgänglich. Es
genügt jedoch nicht, die heutige kForm bloß als Wiederbelebung eINer Einrichtung
verstehen, die mıt dem Aufkommen der verschiedenen Ordensgemeinschaften mehr
und mehr zurückgetreten War und länger als 018 Jahre überhaupt ausgedient ha-
ben schien. Heute geht das Unterscheidende und Verbindende mıiıt anderen
Formen des «geweihten Lebens», gewissermaßen den spezifischen Part 1m
Konzert, den vielleicht gerade diese Lebensform übernehmen soll

Ein Blick in die Geschichte

ange bevor die ersten Regeln des mönchischen Lebens entstanden, Ja VO  —

ang &.  9 lebten einzelne Glieder der christlichen (Gemeinde gemä den



Contributi

Empfehlungen des euen Testaments « U1l des Himmelreiches en ehelos» (vgl
Mt 9,.10-12; 1Kor (023) Fuür die neutestamentliche Zeit selbst ist dies eIwa für
Paulus oder die Töchter des Philippus Apg 21,9) bekannt Die Apostolischen ater
bezeugen die Existenz zölibatär eDender Christen], die Apologeten berufen sich ZU

FErwels der sittlichen Ta des Christentums auft s1e2 Ausdrücklic thematisiert wird
die CNrıstiliche Jungfräulichkeit eiwa bel Ps.-Clemens, Tertullian, GCyprlan un
Methodius VO  — ymp Aus diesen Quellen geht herVvor, daß das «Zeugnis der
Jungfräulichkeit» Wertschätzung gleich dem Blutzeugnis Aus dieser Zeit
sind ZWar och keine Zeugnisse für eiNe liturgische oder olientiliche Gelübde-
Ablegung überliefert, doch gelten die ırgıines bereits In der Tradıtio Apostolica
Hippolyts (ca 219} als eigener kirc.  iıcher Stand? Auch muß der Vorsatz DZW. das
Versprechen der Ehelosigkeit öffentlich beweisbar SECWESECHN SeIN Er wurde nämlich
a 1Ss «geistliches Verlöbnis» aufgefaßt, das brechen WI1e eDTrTuc galt und die
Kirchenbuße ZUTF olge hatte4. Das el Mıt der Entscheidung ropositum) für eın
olches Leben oder auch beli einem evt! Scheitern geschieht eIwas, Was die C
selbst angeht.

DIie cCNrıstiliıche Jungfräulichkeit 1ImM iInne der freien Entscheidung für e1n «ehelo-
SPS5 en des Himmelreiches willen» umgreift das en S1e ist nicht 1Ur

eın asketisches Mittel, ZUr Vollkommenheit gelangen, nicht 1Ur eiInNne Tugend
eiwa der Selbstdisziplin. S1e 1st vielmehr wesentlich davon bestimmt, Nachfolge
Christi SeEeINn el en INa zunächst vielleicht die heimatlosen, Aaus- und
ehelosen Wanderprediger, WI1Ie S1Ee 1Im Kapitel des Matthäusevangeliums BO6-
schrieben werden. Doch ist die Ehelosigkeit nicht mıiıt der apostolischen Tätigkeit Al
lein erklären oder Zzu egründen. Fın wesentlicher, innerer TUn hegt In der
chatologischen Diımension der christlichen Botschaft 1Im Bewußtsein, daß die Zeıit
dieser Welt eın Ende hat (1 Kor (,29) und daß dieses Fnde mit der Auferstehung

(‚lem 38,2; GNATIUS, An olycarp 2i An die (emeinde DON Smyrna 13,1: POLYKARP, An die Philipper Y
JUSTIN, ‚DOologia E: 195, 29; ATHENAGORAS, Supplicatio DTO Christianis 33: ATIAN, Oratio ad (ıraecos V
INUCIUS ELIX, Octavius SI Vgl VISENTIN, (Jenesi SVLLUPPO storico-culturale CONSACraAaZIiONE
verginale, In 1V. (1982) 457-471

Cap Der lext Klingt beiläufig und selbstverständlich, daß I1a  - auf eine schon länger eKannte
Einrichtung schließen dart. iıne liturgische Einführung ın diesen “Stand” ann N1IC. definitiv SO*
schlossen werden. Vgl HIPPOLYT, Tadılio apostolica Apostolische Überlieferung, übers. und eingel. VOIN

GEERLINGS, Fontes Chrıst1anı reiburg 1991, 175

( YPRIAN, De habıtu VIrgINUM, Cap. (PL 4,472{f.) 'npistola 62, ad Pomponium, (PL 4, 381) Zu dieser
Zeit cheint die Eheschließung einer Frau, die Jungfräulichkeit gelobt e, Aur unerlaubt, N1C. ber
WI1e urze Zeit später ungültig gewesen SeinN. Vgl eiwa die Synode DVDON Ancyra «Quotquo VIT'-
ginitatem promittentes irritam acıunt sponsionem, inter bigamos CeNseAaNTtTUr>»
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Christi hereıts angebrochen ist Nach dem Herrenwort (Mt werden «nach der
Auferstehun die Menschen nicht mehr heiraten, sondern sSein WI1e die nge Im
Himmel». Der «Erstling derer, die entischlaien sSind» (1 KOr ist aber bereıts
auferstanden. Und dieses eschehen hat einschneidende Bedeutung für die
Geschichte der Welt und jedes einzelnen Gläubigen)>: Das Gottesreich hat begonnen,

harrt 1LUFr och selner Vollendung.
Zu diesen beiden spekten, der Nachahmun Christi und der eschatologischen

offnung, T1 die ekklesiologische Deutung. Alle drei Aspekte finden sich vereıint In
einem Motiv, das die Theologie und ıturgle der Jungirauenweihe durchgehend
pragt dem Motiv der Dr atit--:

Nach biblischem Verständnis ist die Tau die rechtmäßig angetraute Gattın, die
aber och nicht heimgeführt 1st Tau Christi ist ZUEeTST die Kirche (Mt 9.15: Joh
3293 die Christus sich rwählt und den Preis SEINES Lebens erworben hat (Eph
‚25-33) “Braut” SEe1IN hbedeutet In diesem Zusammenhang jenseits VO  - jeder
Sentimentalität! das en VON dem en, der G1E Hre. die Hingabe des e1-

Lebens ZU Leben gebrac hat:; also VOIN iıhm her und auf ihn hin SeINn DIie
TC 1st, WasSs G1E 1st, VO  a Christus her. Das überschreitet die MEeNsSC  16 Analogie
VON Braäutigam und Tault;: denn die Kirche steht nicht auftf gleicher ene mıiıt ihrem
aup

es Gott-geweiht-Sein eıner Person, jede CONSEeCFKFALLO In christlichem
Verständnis, bildet diese ıunauflösliche Verbindung Christi mıiıt Se1INer Kirche a.he
Fundamental gilt das für die aule, wodurch e1n Mensch, «hineingetauft In den Tod
Christi», ott eigen und eben damit auch 1e der Kırche wıird‘ Es gilt für die
Ehe, In der dieses Verhältnis auf der ene des sakramentalen Zeichens abgebildet
wirds Es gilt für das Amt ıIn der Kirche, wodurch inmitten des ”1 e1Des” das
Gegenüber des “Hauptes” repräsentiert wird, und ZWaLr in besonderer Weise für das

DIie christliche Ehelosigkeit 1st er N1IC. ausscC.  ießlic. VO  — der Naherwartung der Wiederkunft Christı
motiviert, sondern vielmehr VO: Glauben die Auferstehung Christi des Hauptes’ als urzel und
Pfand der Auferstehung seiner Glieder.

Vgl azu RECCHI, De natura consecrationis PEr consilia evangelica ıIn Codice adumbratio, In Periodica
A (1988) 33.55
«Deo AaCcratus» 44a Doch ann dieses eweiht-Sein och einmal eine jiefere Ausgestaltung erfahren
Ure die Übernahme der Evangelischen Kate ebenda.
GS 48 «Coniuges christiani E peculiarı sacramento roborantur veluti CONSeCTAaNTIUr>»
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Bischofsamt?®. Und gilt für die “unmittelbare” Bindung Christus 1Im Verzicht auf
einen menschlichen Partner. SO el 1m Weihegebet ber die Virgines, das AUS

der Ai1 Leos GT. sStammıt und heute och verwendet wird «SIie suchen allein, Was

das Sakrament der FEhe bezeichnet: die Verbindung Christi mit der Kirche»10.
Das Bild VON der “Braut Kirche”, WI1Ie 6S1e In verschiedenen Jlexten des euen

Testaments ercheint, erwı1es sich als eeignet, bestimmte Aspekte des “gottgeweih-
ten Lebens” besonders eutilc zeichnen:

DIie bräutliche Liebe beruht nicht auf einer “natürlichen” unelgung, WI1e eIiwa
zwischen kltern und Kind, sondern auf Erwählung und Antwort, auftf einem X-
seltigen Bund Die Freiheit der personalen unel  N und Bindung wird damit be-
sonders hervorgehoben. DIie Brautschaft bezeichnet zudem e1INn einmaliges
Treueverhältnis, das aUSSC.  ießlic ist (vgl Kor 142} und das en prägt,
das aber auch In Treue durchgetragen werden muß Weiter egründe der Bund el-

Lebensgemeinschaft, die Schicksalsgemeinschaft 1st Die Tau macht sich die
Anliegen des Bräutigams eigen, G1E teilt mıit ihm Verfolgung und Tod, aber auch
die Glückseligkeit (vgl Oftfb 1,9-11) Und schließlich vermag der ame der “Braut”
hinzuweisen auf die och ausstehende Vollendung: Noch ist S1Ee eine Wartende Offb

Bereıts hel Tertullian VOT 220) wird die Bezeichnung “Braut Christi” auf die eIN-
zeline 7MVIir: go &I übertragen1!, Gerade die allein für Christus ebende Tau bildet DC-
wissermaßen jene Dimension der TC ab, In der S1Ee die Teue, wartende Braut 1st
S1e ist Bild der Kirche IMAgO Ecclesiae desponsaltae, oder WIe eSs In den Praenotanda
ZU heutigen Ordo CONSeEeCTAaTIlONIS virgınumel IMAgO eschatologica S5SpPoNSAE CAUE-

lestis vitaeque futurae.
Miıt Beendigung der Christenverfolgungen konnte sich das kirchliche en auch

ach außen frei entfalten. Während das «TOTEe Martyrıum» das Blutzeugnis

S0 wurde gerade die Bischofsweihe ausdrücklich als CoNsecCratio bezeichnet (SO uch 1m G
(/onsecratio nanntie [a H1is ZUr!r krneuerung der liturgischen Bücher uch die Altar- und ch-Weihe (!)
Im neuesien liturgischen Sprachgebrauch 1st VOIN Consecratio 1Ur mehr 1m Zusammenhang der
Kucharistie und der Jungfrauenweihe die Rede In der 1at scheinen diese beiden Verwendungen uch die
altesten SEIN: CZYNSKI, Konsekration, 1n 6, 288

EKs handelt sich das Weihegebet AUS dem Sacramentarıum Veronense, ed L.- MOHLBERG, (Rerum
kKecclesiasticarum Documenta. Series Maıilor. Fontes Koma 1966 Fuüur die Liturglie der Jungfrauenweihe
werden 1er insgesamt drei extie uberheier Das kurze «Respice Domine propitius», das bis ZUr

Neufassung des 1LUS 1970 seinen alz eNnalten e, das erwähnte ange Weihegebet «Deus CasSstorum
COTDOTUMH1L» und einenEZU «Hanc gitur» des Hochgebetes

11 De oratıone, Cap DD Die 1rgo soll den chleıer tragen das altrömische Zeichen der verheirateten Tau),
da G1E T1ISTUS geheiratet habe
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zurücktrat, SEWAaNN das Lebenszeugnis der «Asketen» und Virgines, das be-
ziehungsweise «weiße» Martyrıum, zunehmend Bedeutung. Der Parallelisierung
VON Ehesakrament und Gelübde, die In der eologie des und Jahrhunderts wWwel-
ter entfaltet wurde, entsprach auch die gleichzeitige Ausgestaltung der dazugehöri-
gen liturgischen FkFormen der ( onsecratıo virgınum un der verschiedenen
ITrauungsriten.

Aus dem Jahrhundert en WIT die erstien literarischen Zeugnisse ber die
( onsecratıio vırginum2, Aus diesen Schilderungen geht hervor, daß 65 sich eınen
dem Bischof vorbehaltenen (Gottesdienst andelte, daß viel Volk daran tellnahm. daß
die Feler bevorzugt Festtagen ÖOstern, Epiphanie, Weihnachten, Apostelfesten)
stattfand. uch der au äßt sich erkennen: Nach dem Wortgottesdienst und der
Homilie ahm der Bischof das Gelübde entgegen, sprach en Weihegebet und über-
gab als ausdeutendes Zeichen den CNieler.

Dieser ern der Feler wurde 1im auilife der e1ıt mıt vielerlei (Gebeten un
Gesängen, besonders aber mıit zahnlreichen ausdeutenden Zeichen angereichert, die
hauptsächlic AUS dem Motivkreis “Vermählung” stammen ZU cnlieıer kamen der
Ring und die Brautkrone bzw.-Kranz (bezeugt 1Im Pontificale Romano-Germanıcum,

die Miıtte des Jahrhunderts), später das Stundenbuc. (1497) BI1s auf die ToONe
sind auch In der heute gebräuchlichen Liturglie alle diese Zeichen vorgesehen.

DIie virgines der Alten Kirche lebten für gewöhnlich weıter In ihren Familien und
Häausern S1e widmeten sich VOTL em dem Gebet13, besonders dem Stundengebet In
der Kathedralkirche, e auch kirc  ıchen Diensten un erken der arm-
herzigkeit14, Da sich eınen einschneidenden chritt andelte, wurde eiInNe be-
tiimmte Zeıt der Bewährung vorausgesetzt!> und auf die elfe der Person geWwIS-
enhafrt geachtet.

ESs scheint, als habe schon iIrüh Jungfrauengemeinschaften gegeben16, und

Der T1e des Papstes DAMASUS die gallischen 1SCHOTe; NICETAS REMESIANA, De apsu DITQINIS COTL-

raltlae; AMBROSIUS, De virginibus IL, hierin der Bericht ber die pendung der Jungfrauenweihe
se1ne Schwester Marcellina urc aps Liberius)
Vgl (‚onstitutiones Apostolicae V, 417, (Ps.-?)ATHANASIUS, De virginitate, Can 1 1
Vgl Statuta Ecclesiae Antıqua 12 (Mansı 1L, 952)

METZ, Les conditions juridiques de la consecration des vLEerges ans Ia liturgie latine des orıgines NOSs
Jours, In KD (1951) 261-280, 1J1er AT Probezeit wahrscheinlich, ber unsicher, wI1e ange; ETST faß-
bar bei den Kommunitäten des aps Innozenz ınterscheide In seinem rIe,; Victricius
(Mansi 1L, die VLIrgO devota (gleichsam verl1o. VO  — der DLrgO CONSeEeCrata verheiratet)
Bereits der Moönchsvater tON1us cheint se1ine Schwester einer olchen Gemeinscha: anveriraut
haben Vıta Antonıil, Can
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ZU Ende des Jahrhunderts kann {[11311 vielleicht schon VOIL den ersien “Klöstern”
sprechen!”. Das geistliche Klima erscheint zunehmend VO zönobitischen ea DO6=
pragt, Regeln entstehen, für anner und für kFrauen Man annn In der eıt
VO bis ZU Jahrhundert wird das Leben 1M Konvent die vorherrschende
Form Zwar lassen sich die beiden kormen des geweihten Lebens und die pendung
der el sowohl «Nonnen» W1e «Virgines In der elt» och 1m
Jahrhundert nachweisen!8, doch das Gelübde eiıner Frau, die nicht In eiın
Monasterium Ooder eintratit, 1e mehr und mehr eın NnNneres Geschehen, ohne
ekklesiale Bestätigung

Im 52 Jahrhundert Seizte sich olienbar die ausschließliche pendung der CON-

SEeCFrALlLO vırgınum Ordensifrauen HPC Seit dem I1 Laterankonzil(1e
Frauen, die sich nıcht eiINer der anerkannten Regeln anschlossen, die Bestätigun
uUrc einen liturgisch-rechtlichen Akt versagt, DZW. wurde eiINe solche auch gar
nicht mehr angestrebt. ere kFormen halbklösterlichen Lebens, WI1Ee die Beginen
oder «VUrıtte Orden», iraten einen Teil des es Charakteristisch jedoch
scheint die Verlagerung des geistlichen eWwıILcCNTtTeEsS ehnung wird weniger bel der
Ortskirche a IS vielmehr bei den en des 1 und 13 Jahrhunderts esucht.

In Parenthese GEe1 gesagl, daß bald auch die pendung der (onsecratıio vırginum
Ordensfrauen G Reis FkFormen der ewlgen Profeß verdrängt wurde. Vom

Spätmittelalter H1S ZU Jh.20 ört INa  - 1LUFr mehr vereinzelt davon. Der Rıtus WUr[TF -

de eher WIe e1N kostharer Schatz der Liturgiegeschichte 1Im Pontificale tradiert, als
da ß tatsächlic osrößere Bedeutung gehabt hätte

Die Erneuerung durch das I1 Vaticanum

ESs War e1n kleiner Satz In der Liturgie-Konstitution des Il Vatikanischen Konzils,
der weitreichende Wirkungen hatte Er autete: «Der Rıtus der Jungfrauenweihe
coll überarbeitet werden» (SC S0)

Die mıiıt dieser Aufgabe betraute Kommission eirelite nicht 1Ur den 1TUS VOIl

17 E.GERIA, Iiınerarıum, Can 23
Im Pontificate Romano-Germanicum, ed. VOGEL, Le pontifical romano-germanıque du dixieme siecle,

del Vatiıcano 1963
Can

August 1868 empfingen 1m Zuge der Erneuerung enediktinischen Lebens un! Liturglie UrC.
Dom Gueranger sieben Nonnen In Solemnes die (‚onsecratio vIrgInuUm.
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überladen wirkenden Elementen hatte doch bis 7AY Pontificale des Durandus
(1265) Jjedes Jahrhundert sSe1INe Zutaten beigesteuert sondern ararbeitete ZzWwel
Fassungen der el Zum einen kann die el In Verbindung mıit der ewligen
Profeß In einem Ordensinstitut gefeiert werden, und ZWalL für solche «monlales», In
deren Ordensfamilie diese Feler einen angestammten aliz hat Zum anderen wird
G1E auch «virgines saeculares» gespendet: Frauen, die In der Nachfolge Christi ehe-
I0S en wollen und ihr en, ohne In eEINEe Gemeinschaft einzutreien, als Dienst
der Kirche verstehen, können VOI ihrem BischofZ Empfang der Gonsecratio
gelassen werden. Die beiden Fassungen unterscheiden sich 1Im wesentlichen 1Ur ıIn
einem un Das Gelübde In die an des 1SCNOIS trıtt die Stelle der Profeß VOT

der klösterlichen Oberin
Nachdem och 1950 eiINe diesbezügliche Anfrage, ob nicht die Jungfrauenweihe

auch wieder krauen In der Welt gespendet werden könne, VON 1US X4 abschlägig
beschieden worden WAarL, schien diese Veränderung keine kleine Überraschung.

eW1 irug INa  - damit der veränderten ellung der Frau iın der heutigen
Gesellschaft Rechnung: S1Ee ist selbständig Im er und kann alleine en, Wads In
iIrüheren Zeiten nicht In diesem aße möglich Wa  — Für manche ist ihr Beruf
e1INn Teil ihrer religiösen erufung, oder die berufliche Tätigkeit ordert eıNe
Flexibilität, die unmöglich macht, sich eINe Gemeinschaft binden

Abhber och mehr Gewicht als diesen Argumenten omMmm der ürdigung daß
das Charisma der Ehelosigkeit des Himmelreiches willen nicht notwendig mıit der
erufung ZU Ordens- DZw. Gemeinschaftsleben verbunden 1st, sondern sich e1Nn
Gla  enszeugnis bedeutet, das In derCund für G1E Iruchtbar werden annn Daß
diese Lebensweise VOLT wenigen Jahrzehnten wieder als kirchliche anerkannt wurde,
ist kein Zufall Das Kirchenbild des I1 Vatikanischen Konzils, die Betonung der
Ortskirche als gegliederter Familie mıit dem Bischof als ater, zeigt ebenfalls
Verwandtschafrt mıiıt der Ekklesiologie der Väterzeit. SO annn INa  > ıIn der
Wiederbelebung der (onsecratıio vırgınum für Frauen, die nicht eiInem Verband, SOI-

dern der DiOzese zugehören?21, auch als einen (vielleic. damals 9ar nicht bewußten)
USdTuC des Selbstverständnisses der Kirche sehen. enn die Theologie der
Ortskirche befruchtet auch die eologie des Rätelebens Maßgebend für die heuti-
S Praxis sind in erstier Linie die Einführung (Vorbemerkungen) Ür liturgischen

21 Dies wäre m.E die angemesseNe Bezeichnung ZUr Unterscheidung VOI den vITqINES monıiales ebenso
WIe INnNan eute uch N1IC. mehr VO.  - elt-» sondern VON «Diözesanprlestern» spricht.
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Feler22 und die Bestimmung 1Im GIE 1983, 604, sodann die VO  > der jeweiligen
Bischofskonferenz erstellten Leitlinien23.

Im der «Frauen, die In der Welt leben», ist die pendung der (onsecratıio
vırgıinum eın bloß liturgischer Akt, sondern auch eiInNn recC  ıcher Vorgang die
ulilnahme in einen “CT.  : or vırgıinum). Im GIC bekamen die Virgines COMNS-

ecratae ihren Platz innerhal des Ordensrechtes. Canon 604, S 1 lautet: «Außer die-
SE Formen des geweihten Lebens Namlıc In einem Ordens- b7Zzw. Säakularznstitut
oder als Eremit] gibt den an der Jungfrauen, die ZU USdTUC ihres eiligen
Vorhabens, Christus ıIn besonders Weise nachzufolgen, VO Diözesanbischof
ach gebilligtem liturgischem Rıtus ott geweiht (consecrantur), Christus, dem Sohn
Gottes, mystisch anverlobt (desponsantur) und für den Dienst der i b bestimmt
werden (dedicantur)»24.

Das bedeutet: DIie (onsecratıo virginum mpfangen, 1st eIwaAas anderes als eiIn
Privatgelübde abzulegen. Der zuständige Spender der el  e, DZW. die Autoriı1tät, die
das Gelübde annımmt, ist der Diözesanbischof. Auch WE die Möglichkei hat, die
Feler delegieren?25, tragt persönlich die Verantwortung für die Zulassung einer
Tau FANES el uch die Vorbereitungszeit, un die Zulassung ihr wird 1mM
Bereich der Deutschen Bischofskonferenz ausdrücklich ıIn die Verantwortung des
Diözesanbischofs gestellt26, Er 1st e5 auch, der In einem schwerwiegenden Fall die

Ordo (‚ onsecrationis Virginum , 197; dt. Iıe Feıer der ADts-, ÄAbtissinnen- un Jungfrauenweihe and-
ausgabe 1994

23 Für den Bereich der Déutschen Bischofskonferenz wurden Empfehlungen AA ET pendung der
Jungfrauenweihe Frauen, die In der Welt eben, erstie S1e Sind veröffentlich: INn der Zeitschrift
Ordenskorrepondenz (1986) 467-469 Ähnliche Leitlinien en veröffentlich: die DiGOzese
Mailand, Lineamenti dell’Ordo Virginum (/hiesa Ambrosiana, In Vıta cConsacrata (2000) (5-94;
die Conferencia Episcopal Argentina, Iırectorio DUra el en de Ias virgenes, Buenos Aires 2001
Zur Diskussion der Bedeutung «OTdO virginum» DZW. der Formulierung «accedit»: SCHLOSSER, Alt ber
nicht veraltet. Die Jungfrauenweihe als Weg der Christusnachfolge, In Ordenskorrespondenz (1992)
166-171

25 Vgl Kirchenrechtliche Stellungnahmen der Arbeitsgruppe Kirchenrecht der Deutschen Bischofskonferenz
In der Zeıt DON 4-1 Nr. 13 Kr der Spender der Jungfrauenweihe 1st| der Episcopus Ordinarius
10C1  P ISO der Diözesanbischof SOWIE jener Auxiliarbischof, der WI1e das kanonische ec vorschreibt
e 406 CIC) wenigstens ZU Bischofsvikar un! amı ZU Ordinarıus locı ernannt ist (C 134
GCIC)>»
Diese sogenannte Kandidaturzeit ist die CNSCTE Vorbereitungszeit, die e1IN Jahr N1IC. unterschreiten soll
S1e wird ON einNnem Mentor geleitet, den der Bischof este nhalte der Vorbereitungszeit sind: das
Vertrautwerden mıt dem Stundengebet, mıt Wesen und Geschichte der ( onsecratio virginum und des
Rätelebens, VT uch die Vertiefung der Kenntnis der kirchlichen aubens- und Sittenlehre
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Entlassung AUS dem an der Virgines verfügen oder VO  > der Rechtsfolgen der
el dispensieren kann27.

ESs 1e auf der Hand, daß weder die Entscheidung einem olchen en och
der Lebensvollzug als eINeEe bloß persönliche Angelegenheit des geistlichen Lebens
aufgefaßt werden können. DIieel egründet vielmenhr eINe Zeichenexistenz28: kın
Wesenszug der Kirche als 9anzer wITrd Ur einzelne ihrer Glieder Sie  ar 9e:
macht, auf die eIse der el  aDe und der Stellvertretung. eswegen wird diese
Lebensform ber den persönlichen Rahmen hinaus als eiNe kirchliche bestätigt, und
darum antwortet der Selbstbindung der Jjeweiligen Tau 1mM Gelübde die «Weihe»
UuUrc die TC Im Unterschie einem «DSegen» für eiInNe estimmte Aufgabe (wıie
etiwa der benedictio aMAODOAaltıs. abbatissae) bewirkt die CONSECFKALLO, daß die 1r «ZUu

elıiner gottgeweihten Person WITrd»29. Und weil In dieser Lebens-Weihe mystice, das
el zeichenhaft-sakramental30, das «Vermähltsein» der Kirche mıt Christus dar-
gestellt werden soll, ist der einzig 10824  CNe Spender derel der Bischof; denn
In seinem Amt stellt das egenüber des Bräutigams Christus seıiner Braut, der
FG  e, dar.

Spectficum
DIie augenfälligsten Unterschiede UE Ordensprofe estehen darın, daß 1Ur der

“Zzweite Rat” formal gelobt wird alsSoO nicht die drei evangelischen ate oder die
Verpflichtung auf eiInNne bestimmte ege und daß das Gelübde In die an:! des
1SCNOIS gele wird Der Einbindung In einen erban:! (Institutum VıLae consecratae)
1Im Fall der Ordensleute scheint 1er eINe intensıvere Einbindung In die Ortskirche
entsprechen.

Diese kinbindung ist geistlicher Art die Diözese übernimmt keinerlei
Verpflichtung für die “zeitlichen” Angelegenheiten eINer olchen Frau 1ese bleiben
vollkommen In deren Verantwortung. er ist mıit der Consecratio eın
Armutsgelübde iIm SIinn VON Besitzverzicht oder Verzicht auf Verfügungsgewalt VelIr-

AAr t Vgl Empfehlungen, Abs Kirchenrechtlich: Stellungnahmen, NrT.

Aus diesem TUN! können diese el 1U Frauen empfangen; außerdem ist vorausgesetzt, daß die
Kandidatinnen «niıemals eine Ehe eingegangen sind und uch N1IC. e1INn dem jungfräulichen an wider-
sprechendes en geführt haben» (Allgemeine Einführung In die Feıer der Jungfrauenweihe D: a.)
Einführung L,
Mystice desponsantur, el 1mM C: 604 S1
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bunden Gefordert wird allerdings die Bereıitschaft einem einfachen Lebensgstil.
Ahnlich steht mıt dem Gehorsam, der Ja eine konkrete Verfügbarkeit eEINSC  1eßt
Auch WenNnn e1IN radikaler eTrZlil auftf den eigenen illen un und eigene
Lebensplanung für gewöhnlich nıcht erfordert 1Sst, oilt dennoch der Anspruch, ıIn
der Haltung des Hörens und des Ge-hörens wachsen. DIie Virgo Consecratia gehört
Ja nicht mehr sich selbst, sondern Christus und der IC Beldes ist voneinander
nicht TrTeNNnen Vom nNnneren Gehalt der el her müßte selbstverständlich
SEe1IN, daß S1Ee sich der TC und ihren Hırten verbunden weiß, In jedem Fall uUrc
das el, dem G1E ure die Übergabe des Stundenbuches verpflichtet 1st In der
Haltung der Freiheit und der Großherzigkeit, die besonders dieser Lebensftorm
gehört, wird INa den Anruf einer Situation oder eINe niıcht überhören auch
WEeNn S1e eın ist Wie dies konkret aussieht, wird hel den einzelnen VOeI -

schieden SeIN Je ach ihren Verhältnissen und en sollen S1Ee sich dem und
der Buße, karitativen oder apostolischen Tätigkeiten widmen31.

DIie «Freıiheit». die diese Lebensform atmet, könnte vielleicht dazu verlocken,
denken., GEe1 eben eInNne leichtere Art des OrdenslebensContributi  bunden. Gefordert wird allerdings die Bereitschaft zu einem einfachen Lebenstil.  Ähnlich steht es mit dem Gehorsam, der ja eine konkrete Verfügbarkeit einschließt.  Auch wenn ein radikaler Verzicht auf den eigenen Willen und und eigene  Lebensplanung für gewöhnlich nicht erfordert ist, so gilt dennoch der Anspruch, in  der Haltung des Hörens und des Ge-hörens zu wachsen. Die Virgo consecrata gehört  ja nicht mehr sich selbst, sondern Christus und der Kirche. Beides ist voneinander  nicht zu trennen. Vom inneren Gehalt der Weihe her müßte es selbstverständlich  sein, daß sie sich der Kirche und ihren Hirten verbunden weiß, in jedem Fall durch  das Gebet, zu dem sie durch die Übergabe des Stundenbuches verpflichtet ist. In der  Haltung der Freiheit und der Großherzigkeit, die besonders zu dieser Lebensform  gehört, wird man den Anruf einer Situation oder eine Bitte nicht überhören - auch  wenn sie kein “Befehl” ist. Wie dies konkret aussieht, wird bei den einzelnen ver-  schieden sein: Je nach ihren Verhältnissen und Gaben sollen sie sich dem Gebet und  der Buße, karitativen oder apostolischen Tätigkeiten widmen31.  Die «Freiheit», die diese Lebensform atmet, könnte vielleicht dazu verlocken, zu  denken, es sei eben eine leichtere Art des Ordenslebens ... Doch die Schwierigkeiten  sind nur andere. Die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft bringt ja nicht nur  Verpflichtungen mit sich, sondern auch manche Entlastung in zeitlichen und geistli-  chen Belangen. Der hohe und ständige Anspruch an Eigenverantwortlichkeit in die-  ser Lebensform kann dagegen durchaus zur Last werden. Auch bezüglich des geist-  lichen Lebens gehört die Bereitschaft, für sich Verantwortung zu übernehmen, sich  selbst gewissermaßen eine Lebensregel zu geben, sich selbst immer wieder zu prü-  fen, wesentlich zu dieser Berufung.  Gebeten um eine kurze Selbstbeschreibung antwortete einmal eine Virgo: «Wir  sind wie die Engel - jedes Individuum seine eigene Species!».  Die humorvolle Anspielung auf die im Weihegebet genannte vita angelica trifft in  der Tat etwas Richtiges - nicht nur, weil diese Frauen ganz verschiedene Berufe ha-  ben und in verschiedenen Lebensumständen stehen, auch nicht, weil sie gewöhnlich  für sich allein leben, sondern weil sie auch von ihrer Spiritualität her verschieden  sind. Je nachdem, wo jemand geistlich beheimatet ist, bemißt sich der Stellenwert  und die Gestalt von Betrachtung und Schweigen, von evangelischer Armut, von so-  zialem oder apostolischem Einsatz. Die “Individualität” hat ihren Grund darin, daß  hier jede Einzelne als diese Person Bild der Kirche ist.  Darüber hinaus gibt es jedoch Grundlinien dieser Lebensform, eine eigene  31 Vgl. Einführung, IL, 2.  108Doch die Schwierigkeiten
SINd 1U andere. Die Zugehörigkeit einer Gemeinschaft bringt Ja nicht UTr

Verpflichtungen mıiıt sich, sondern auch manche Entlastung In zeitlichen und geistli-
chen elangen. Der hohe und ständige Anspruch kigenverantwortlichkeit In die-
SCr Lebensform kann dagegen durchaus ZUF Last werden. uch bezüglich des gelst-
lichen Lebens gehört die Bereıitschaft, für sich Verantwortung übernehmen, sich
selbst gewissermaßen eINe Lebensregel geben, sich selbst immer wlieder prü-
fen, wesentlich dieser erufung.

Gebeten eINe kurze Selbstbeschreibung antwortifeie einmal eine Ir q  5R
sind WIe die nge Jjedes Individuum se1ine eigene Species!».

DIie humorvolle Ansplelung auf die 1ImM Weihegebet Nannte vıta angelica trifft In
der Tat WwWas Richtiges nicht H1U weil diese Frauen ganz verschiedene Berufe ha-
ben und ıIn verschiedenen Lebensumständen stehen, auch nicht, weil G1E gewöhnlich
für sich allein en, sondern weil G1E auch VoOonNn ihrer Spirıtualität her verschieden
SINd. Je nachdem., ]Jjemand geistlich beheimatet ist, bemißt sich der Stellenwer
und die Gestalt VON Betrachtung und Schweigen, VOIN evangelischer Armut, VOI
zialem oder apostolischem Einsatz Die "Individualität” hat ihren TUN! darin, daß
1ler jede Einzelne als diese Person Bild der Kirche 1st

Darüber hinaus gibt Jedoch Grun  iınıen dieser Lebensform, eine eigene

31 Vgl FEinführung, IL,
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Spiritualität. Wenn 1U  — versucht werden Soll, ein1ıge davon herauszuheben, dann

geht natürlich nıcht die ausschließliche Reklamierung bestimmter Zuge, als
selen G1E In anderen FkFormen des “geweihten Lebens” nicht vorhanden. ES geht viel-
mehr die Gewichtung. S o könnte 90028  — eIiwa auch die einzelnen sroßen
Ordensfamilien nıicht 1Ur ach ihren spezifischen Aufgabenfeldern betrachten, 10105

dern auch ach dem jeweils besonderen Akzent 1Im Gottesbild, der mıt der eweili-
0! usprä der Lebensform engstens verbunden ist. Zum eispie wIird ott 1Im
Karmel «anders» esucht als bel den Benediktinern, anders In der Gesellschaft Jesu
als bei den Franziskanern. Daß en spezieller Akzent des christliichen aubens und
Lebens besonders eutlic. sichtbar wird, darın besteht der Dienst, den eiIne
Lebensfiorm en übrigen eistet: S1e schreibt EIW. 9anz Bestimmtes In sroßen
Buchstaben, W asSs überall SOoN: auch geschrieben 1st 1Ur kleiner.

Das eın In und für die Kirche, insofern G1E Ortskirche und nicht kirc  iıcher
Verband 1st. wurde schon genannt. Die Consecratio vırgınum bzw. die dadurch be-
gründete Lebensform verliert schneller alSs andere, 11a kann sogleic
ihren nneren Sinn, WE das (sakramentale esen der TC nicht zutie{fst bejaht
wird enn die 1r wird nicht für bestimmte Aufgaben geweiht, sondern einem
«Sein» gerufen, AUS dem alle ufgaben heraus wachsen. Man könnte auıch
diese erufung ist In em Maß kontemplativ, insofern das 1un des Menschen
zurücktritt. In einem Gelübde weiht 11a sich Gott, die consecratio aber wird AUS-

drücklich «empfangen», reıin AUS na
ES gibt legıtime Akzentsetzungen innerhalb der evangelischen ate

Beispielsweise wird die Armut In der franziskanischen Spiritualität anders egrün-
det als hel den Dominikanern. So kann auch der “zweite ” Rat, die cCastıtas, VelI-

schiedene Akzente bekommen. Oft wurde A1leser Rat, WIe auch die anderen Räte,
primär als Mittel ogrößerer nnerer Freiheit und ungehinderter Verfügbarkeit
aufgefaßt. Daß aher die «Ehelosigkeit des Himmelreiches willen» nicht 1LUFr eiINe
Entsagung (abrenuntiatio) bedeutet. sondern pOositiv eINeEe Bindung Christus ıIn PETS
sonaler z1e0De, das hat die Liturgle der Consecratio virgınum UrC alle Jahrhunderte
bewahrt

1eS heute NEU betonen, scheint AUS verschiedenen Gründen nicht unwichtig.
In dem Maß, WI1Ie die chrıstliche FEFhe theologischem Interesse und Hochschätzung

hat aufgrun der tieferen Erkenntnis des Wertes und der personalen
Erfüllung, den Partnerschaft und Familie schenken können annn die Ehelosigkeıit,
verstanden als Verzicht auf en derartiges Gut, nicht mehr infach als e1N bloßes
Miıttel ZUTLC vollkommenen Gottesliebe aufgefalt werden. Dem pe des Verzichtes
muß der einer positiven Bindung und Gebundenheli entsprechen, der USCdTUC der
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1e 15 er 1st die Bezeichnung “Ehe-losigkeit” eigentlich "negativ”. 1e
11a1l In der frei gewählten Ehelosigkeit die Sehnsucht ach der Freundschafrt mıt
(ATistus: wird gerade der Lebensform der Virgines annlıc. WIEe hel den reıin
Kontemplativen Orden) eın pe des «gottgeweihten Lebens» cehr Eeutlc diese
Jl1e ist «zweckfrei»33. Wie weni1g Halt eiINe ausschließlic fun.  1o0nNnale Begründung
der Ehelosigkeit letztendlich geben kann, zeigt sich In uUunNnseTren gerade ın der

des priesterlichen O11Dats Auch müßte 1Im ern als Christusfreundschaft
verstanden werden, coll nicht die Frustration Der ausbleibende sichtbare
Fruchtbarkeit die Entscheidung selbst 1Ns anken bringen

Ist die ( onsecratio vIrginum In besonderer Weise USCTUC der Sehnsucht ach
Freundschaft mıiıt Gott, ist G1@e zugleic USCTUC des aubens, daß diese
Freundschaft möglich 1st, daß Verzicht auf einen menschlichen Partner nıcht ZUL

Verkümmerung der Person führen muß DIie Sehnsucht WAarTe erIINCSSEN, gıinge inr
nicht die Überzeugung VOTrQaUs, daß solche Freundschafft 117C ott selbst ermöglicht
ist Hre die Nähe (j90ttes In der Menschwerdung. Insofern die (‚onsecratıo DIrOL-
u eINe gewissermaßen höchst “unmittelbare” Bindung der einzelnen Person
Gott beinhaltet, bringt 61€e die überragende ur des Menschen sich ZU

USdTUC. der VON ott einer derartigen Freundschafrt berufen werden annn
Soll dieses en elingen und fruchtbar werden für andere, muß eiINe DE -

WISSEe FEinsamkeit bejaht werden. Die 1r Consecrata teilt In dieser Hinsicht eIWAas
mıiıt den kremiten. anz ec hat die Jungfirauenweihe iIm IC ihren Platz unmlıt-
telbar ach dem eremitischen en erhalten34. Es sSind gerade diese beiden Formen,
die ach dem Il Vaticanum wieder kirchlicher Anerkennung gelangt SInd.

eleuftfe erfahren gerade In ihrem gemeinsamen Leben die Liebe (i0ttes und Hıl-
den G1E ah Ordensleute bıinden sich eine Gemeinschaft, In der und auf deren Weise
616e ott dienen wollen, un die ihnen uC  a Schutz un Heimat ewährt.
Demgegenüber scheint die In auch WE esS die Möglichkei eiInNes
Zusammenschlusses VO  b Virgines O1 in eine besondere Einsamkeit erufen. Das
muß nicht heißen, daß S1Ee viel allein 1st. ((emeımnnt ist VOT em eINeEe innere Einsamkeıt

32 Vgl 42 und das pOS Schreiben Redemptionis Donum { dieser pe. des Gnadenhaften
(gegenüber dem Aszetischen besonders hervorgehoben erscheint.

33 Vgl die Ausführungen ber die Jungfrauenweihe VON SCHNITZLER, Was das Stundengebe edeutel,
reiburg Br. 1980, 127-130.

Im Prontuarıo dı Dirıtto (‚anOoNnICO, ed. CHIAPETTA, 0ma 1994, 41f.. wird die consecratio virginum ınfier
dem Stichwort «anacoret1i» behandelt

604 Fuür die rechtliche oTrMmM einNes olchen Zusammenschlusses werden mehrere Möglichkeiten dis-
kutiert, e1IN VO Diözesanbischof erTrichtetier öffentlicher der privater Vereın. Vgl PRIMETSHOFER,
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mıt Gott Um wichtiger ist für G1E die starke geistige Verbundenheit mıiıt der Kirche.,
iIm Sinne der Gemeinschafrt der Gläubigen er Zeıten enn stärker vielleicht als die-
jenigen, die VOIN einer Familie oder Gemeinscha etiragen werden, wird S1e eiInNne DB
WISSE “Heimatlosigkeit” verspüren, die Im Grunde das en des Christen enn-
zeichnet: “hler keine bleibende en  29 Ja, das eneiıiner ır CoNsecrata
kann verstanden werden als eine bewußte Annahme jener Einsamkeit VOL ott und
mıt Gott, In die jeder Mensch geste ist und die 1Im Tod unausweichlich bestehen
muß

DIie Einsamkeit wird gesucht, weil S1e ZULE anrnelı und ZUE mıt ott
führen csoll S1e annn aber gerade weil G1IE mıiıt der ahrnel zusammenhängt auch
ZUrLr Wüstenerfahrung werden. “Wüste” GEe1 1er verstanden als der Zustand eINes
Menschen., der “Ägthen„ ZWar hinter sich gelassen hat, aber och nicht 1Ns .  gelob-
te Land” gelangt 1st Gerade auch In dieser Dimension ist die Ir cConsecrata
der C  e‚ die auf die Wiederkunft Christı wartie der G1E doch keinen Augenblick
erläßt

So el In der pıklese des Weihegebets, der agna charta für das en der
Virgines CO

«Sel du ihre Ehre, ihre Freude und inr Verlangen,
GSEe1 du ihr TOS In der Traurigkeit,
ihr Rat In jedem Zweifel,
ihr Schutz In em Unrecht
und ihre Ta In em Leiden
Sel du ihr Reichtum In der Armut,
ihre Speise 1Im Fasten,
ihr Heil In der Krankheit
Laß G1E es finden In dir,
den S1e ber es lieben.
dem S1Ee für iImmer sich weihen».

Ordensrecht auf der Grundlage des GG 19853, Freiburg 19858, 29 HENSELER, Ordensrecht, A U!  S

Münsterischer KommentarZ ET (hg. VO  — DI| 198/, 99f.: UROQUIRI,; (‚.ırca “"Ordinem (‚OonSse-
Crationis Virginum ” quaestiones Lres, In CRM (1983) Die kritische rage, ob e1Nn Zusammen-
schluß überhaupt wünschenswert Ssel, stellt BEYER, Le droit de Ia VLE Consacree, vol. Normes WU-

NEeS, 1988 Le OUVDEAU Droit Ecclesial. Commentatrre du C'ode de Draoit (‚ anonique, Livre I1), 148, 15921
Wer e1INn SeNaUeEr «geregeltes» en DZW. CNSECTIE Gemeinscha: ersehne, sSo prüfen, ob N1C. die
Rechtsform des Säakularıinstituts d1iesem Bedürfnis besser entspreche
Vgl ALBRECHT, A bIs du kommst In Herrlichkeit”, In WB-Sonderdruck 23 1985
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Das «enhelose en des Himmelreiches willen» soll Zeugn1s Se1IN iür die
Wirklichkeit und Wirksamkeit des schon angebrochenen Gottesreiches, Zeichen für
das adıkal eCUue en in der Nähe Gottes, das die Ex1istenz eINeEeSs Menschen
HIS hiınein In die leibliche Dimension und das alltägliche Leben ergreifen kann. ES ist
aber zugleic e1N eu1Im Glauben, und teilt damit die Lage er Gläubigen. Wenn
{al die X1ISTeNZ des Christgläubigen aqls ausgespannt zwischen dem «Schon» der
rlösung und dem «Noch-Nic  » der Vollendung en entspricht dem eErsteren
die Glaubensgewißheit, In der INa  — auf Christi Wort und Kraft SEeTZT, dem letzteren
aber die hellige Sehnsucht, mıt der ach den etzten Worten der pokalypse «der
(je1list und die Tau rufen: Komm! 0OMM, err esus!»
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